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Vorbemerkungen 

Die Laufende Verdiensterhebung im Handwerk wird als Bundesstatistik einmal jährlich für den Erhebungsmonat 
Mai durchgeführt. 

Die Erhebung der Arbeitszeiten und -verdienste erstreckt sich auf repräsentativ ausgewählte Betriebe und deren 
vollzeitbeschäftigte Arbeiter in folgenden, als Handwerk betriebenen Gewerben: 

Maler und Lackierer, 
Metallbauer, 
Kraftfahrzeugmechaniker, 
Klempner,
Gas- und Wasserinstallateure, 
Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, 
Elektroinstallateure,
Tischler, 
Bäcker und 
Fleischer.

Die Ergebnisse dieser Erhebung dienen vor allem der laufenden Wirtschaftsbeobachtung und bilden damit eine 
Grundlage für wirtschafts-, sozial- und konjunkturpolitische Entscheidungen. 

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Lohnstatistik in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. April 1996 (BGBl. I S. 598), zuletzt 
geändert durch Artikel 35 des Gesetzes vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046), in Verbindung mit dem Gesetz 
über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), 
zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. August 2002 (BGBl. I S. 3322). 

Auskunftspflicht

Die Auskunftspflicht für o.g. Betriebe ergibt sich aus § 12 des Gesetzes über die Lohnstatistik in Verbindung mit 
§ 15 BStatG. Auskunftspflichtig sind die Arbeitgeber. 

Methodische Hinweise

Gemäß Festlegung wurde nach Abschluss der Handwerkszählung 1995 eine neue Stichprobe für die Laufende 
Verdiensterhebung im Handwerk gezogen. 

Mit Beginn der neuen Erhebung traten zusätzliche methodische Veränderungen in Kraft: 

− Neben den männlichen werden jetzt auch die weiblichen Arbeiter und Gesellen einbezogen. Wenn nicht 
ausdrücklich anders vermerkt, umfassen die Begriffe Arbeiter, Gesellen usw. stets beide Geschlechter. 

− Für die Arbeitergruppen gilt eine veränderte Definition. 

Ein Vergleich mit den Ergebnissen vor 1997 ist aus diesen Gründen nicht möglich. 

Erläuterungen zu Tabelle 2: 

Die prozentualen Angaben für die „Anteile an übergeordneten Zusammenfassungen“ beziehen sich bei den 

− „Gesellen“ und „übrigen Arbeitern“ auf die Gesamtzahl der Arbeiter des jeweiligen Gewerbezweiges, 

− „Arbeitern“ auf die höchste Zusammenfassung aller ausgewählten Gewerbezweige und 

− „Männern und Frauen“ der jeweiligen Arbeitergruppe eines Gewerbezweiges auf die Gesamtzahl der 
jeweiligen Arbeitergruppe dieses Gewerbezweiges. 
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Bruttoverdienst und Arbeitszeit

Als Bruttolohn gilt der tarifliche oder frei vereinbarte Lohn einschließlich tariflicher und außertariflicher Leistungs-, 
Sozial- und sonstiger Zulagen und Zuschläge, wie sie effektiv im Erhebungszeitraum als Arbeitsverdienst 
berechnet wurden. 
Nicht zum Bruttolohn rechnen alle Beträge, die nicht der Arbeitstätigkeit in der Erhebungszeit zuzuschreiben 
sind. Das sind z.B. Vorschüsse, Nachzahlungen, einmalige oder in unregelmäßigen Abständen gezahlte 
Gratifikationen, Zuwendungen, Gewinnanteile, Prämien usw. 

Als bezahlte Arbeitszeit gelten die effektiv geleisteten Stunden zuzüglich der bezahlten Ausfallstunden (z.B. 
bezahlte Krankheitstage, gesetzliche Feiertage, bezahlter Urlaub, bezahlte Arbeitspausen). 
Mehrarbeitsstunden sind in der bezahlten Arbeitszeit enthaltene Arbeitsstunden, die über die betriebliche 
Arbeitszeit hinaus geleistet und nicht durch Gewährung von Freizeit an anderen Tagen ausgeglichen werden, 
unabhängig davon, ob für diese Stunden ein Zuschlag gezahlt wird oder nicht. 

Definition der Arbeitergruppen 

Zu den Gesellen gehören alle Arbeiter, die in dem Handwerk, das der sie beschäftigende Handwerker 
selbständig ausübt, die Gesellenprüfung abgelegt haben. Als Gesellen der handwerklichen Fachrichtung sind 
auch diejenigen Personen einzustufen, die aufgrund langjähriger Berufserfahrung, aber ohne Ablegung einer 
Gesellenprüfung in der Weise wie gelernte Gesellen und diesen im Betrieb gleichgestellt, tätig sind. Dies jedoch 
nur, wenn sie vollwertig auf dem Fachgebiet tätig sind, für das der selbständige Handwerker in die 
Handwerksrolle eingetragen ist. 

Zu den übrigen Arbeitern gehören alle Arbeiter, die aufgrund ihrer Berufsausbildung und ihrer Tätigkeit nicht als 
Gesellen der handwerklichen Fachrichtung angesehen werden können, z.B. Gesellen anderer handwerklicher 
Fachrichtungen, übrige Facharbeiter, auch wenn sie auf ihrem Fachgebiet eine der Gesellenprüfung 
vergleichbare Prüfung abgelegt haben, angelernte und ungelernte „Arbeiter ohne bestandene Gesellenprüfung“ 
soweit sie nicht den Gesellen gleichgestellt und vollwertig in der handwerklichen Fachrichtung tätig sind, für das 
der selbständige Handwerker in die Handwerksrolle eingetragen ist, ferner Hilfsarbeiter, Fahrpersonal, 
Betriebsarbeiter.

Zeichenerklärung

-  nichts vorhanden (genau Null) 

( )  Aussagewert eingeschränkt 

/  Zahlenwert nicht sicher genug 

.  Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten 

0   weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, 
  jedoch mehr als nichts 
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4. Durchschnittliche Bruttostundenverdienste der Arbeiter
(Gesellen und übrige Arbeiter)

in ausgewählten Gewerben des Handwerks
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Fleischer
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Elektroinstallateure

Zentralheizungs- und Lüftungsbauer

Klempner, Gas- und Wasserinstallateure
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Maler und Lackierer
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